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Fürsorgeleislimgen sind kein Lohn 

Rechtsfragen bei Massnahmen zur sozialen imd beruflichen hitegration 
In der Praxis bestehen manchmal Unsicher­
heiten darüber, ob es ßir IntegrationsTnass-
nahmen eine besondere Rechtsgrundlage 
braucht, was ßir einen Einfluss Eingliede-
rungsverträge haben und welclie Vorschriften 
ßr die den Tdlnehmendm auszurichtenden 
Vergütungen gelten hzw. inwiewät dabei auf 
das Arbeitsvertragsrecht abzustellen ist und 
worauf bä allfäUigen Schäden Bezug genom­
men werden muss. Auf diese Fragen soll im 
Folgenden eingegangen werden: 

Grundlagen für Integrations-
raassnalmien 

U m Massnahmen zur sozialen und be­
ruflichen Integration anzubieten, be­
darf es keiner ausdrücklichen Grund­
lage i m kantonalen Sozialhilferecht 
Viehnehr sind die fü r die Sozialhilfe zu­
ständigen Gemeinden oder anderen 
Organe frei , solche Programme durch­
zuführen , sofem sie sich dabei an die 
Vorschriften des kantonalen Sozialhil­
ferechts halten (z.B. bezüglich Aufla­
gen, Weisungen, Leistungskürzungen). 
Zudem stützen sich die Verantwort­
lichen in den meisten Kantonen auf die 
SKOS-RichÜinien, welche in Kapitel D 
umfassende Bestimmimgen übe r Inte­
grationsmassnahmen enthalten. Gleich­
wohl könn ten nähere Ausführungen i n 
den entsprechenden Gesetzen nützlich 
sein und iasbesondere zur Einheitlich­
keit und Transparenz beitragen. Aber 
auch ohne solche Regelungen ist es 
nach Massgabe des kantonalen Sozial­
hilferechts zulässig, nicht nur Integra­
tionsmassnahmen anzubieten, sondem 

den da fü r in Frage kommenden Klien­
tinnen i m d Klienten eine ihnen mögli­
che i m d zumutbare Teilnahme aufzu­
erlegen und bei Nichtbefolgen dieser 
Weisung die Sorialhilfe i m Rahmen der 
SKOS-Richtlinien zu kürzen. 

Bedeutung von Eingliederungsverträgen 

Der Abschluss eines Eingliederungsver­
trags änder t nichts daran, dass bei einem 
Bezug von Fürsorgeleistungen vollum-
ßinglich die Bestimmungen des kantona­
len Sozialhilferechts gelten. Dies betrifft 
auch das Verfahren bzw. den Erlass von 
Entscheiden. Ein solcher Vertrag dient 
hauptsächlich der Konkretisierung von 
(behördlich festgelegter) Leistung i m d 
Gegenleistung. Zudem wird damit eine 
bessere Iirformation der betreffenden 
Personen sichergestellt Kommt es aber 
zu Problemen und sind deshalb Mass­
nahmen des Sozialhilfeorgans (wie etwa 
Weisungen oder Leistungskürzungen) 
nötig, so muss mittels anfechtbarem Ent­
scheid darüber behmden werden. 

Rechtsnatur der Leistungen an die 
TeiLaehmenden 

Entscheidend ist, wie die f ü r die Teil­
nahme an den Integrationsmassnah­
men erbrachten Vergütungen zu verste­
hen sind: Handelt es sich dabei 
• um Fürsorgeleistungen, die dem kan­
tonalen Sozialhilferecht unterstehen, 
durch Sozialhilfeorgane ausgerichtet und 
bedarfsabhängig bemessen werden, oder 
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• um (Sozial-)Löhne, welche auf einem 
Arbeitsverörag beruhen, auch durch 
Dritte ausgerichtet werden können xmd 
bedarfs imabhängig bemessen sind? 
(Vgl. auch Art . 3 Abs. 1 ZUG i m d Kapi­
tel D 4.3 der SKOS-RichÜinien.) 

Erhält jemand Fürsorgeleistungen und er­
bringt er bzw. sie d a ä r eine Gegenleis­
tung, so Uegt kein Arbeitsvertrag im Sinne 
von A r t 319 OR vor (also keine Erwerbs­
tätigkeit und kein Lohn), und es besteht 
auch keine AHV/IV/EO-Beitragspfacht 
(vgl. auch Art. 6 Abs. 2 l i t c A H W , wo­
nach Fürsorgeleistungen nicht zum Er­
werbseinkommen gehören) . Ebensowe­
nig kommt es zu einer Unterstellung 
unter das AVIG oder das UVG, deim eine 
solche Person ist nicht Arbeimehmer 
bzw. Arbeitnehmerin und übt keine un­
selbständige Erwerbstätigkeit aus. A l l dies 
gilt nicht nur bei als Entschädigung für 
eine Arbeitstätigkeit ausgerichteten nor­
malen Unterstützungen, sondem auch 
für allßllige, ebenfells Pürsorgeleistun-
gen darstellende zusätzliche Anreize. 

Anders verhält es sich dann, wenn es 
um Beschäftigungen ausserhalb der 
Sozialhilfe geht, wo tatsächliche Arbeit 
geleistet und ein eigentlicher, bedarfsun­
abhängig festgesetzter (Sozial-)Lohn bezo­
gen wird. Solche Verhältnisse unterste­
hen dem Arbeitsvertragsrecht und 
begründen eine Beitragspflicht bei AHV, 
IV, EO und ALV. Ebenso ist in diesen Fäl­
len das UVG anwendbar. 

Bedeutung des Arbeitsvertragsrechts 

Werden ledighch Fürsorgeleistungen bezo­
gen, so bleibt f ü r die integrale Anwen­
dung des Arbeitsvertragsrechts kein 
Raum - und zwar weder direkt noch ana­
log. Da die (ganze) Gegenleistung (inkl. 

Anreizbeitrag) keinen Lohn, sondern 
eine Fürsorgeleistung darstellt und weil 
eben kein Arbeilsverhälmis vorliegt, ist 
ein unbesehenes Abstellen auf die Be­
stimmungen des Arbeitsvertragsrecht 
weder nötig noch sachgerecht, was ins­
besondere auch fü r die Regelungen 
ü b e r d i e Kündigung und die Lohnfort-
zahlungspfhcht des Arbeitgebers g i l t 
Allerdings schliesst dies nicht aus, im 
Einghederungsvertrag (soweit sinnvoll) 
auf einzelne, f ü r den konkreten Fall ge­
eignete Vorschriften des Arbeitsvertrags­
rechts (oder eventuell des Auftrags­
rechts) zu verweisen. Die Grundrechte 
der Betroffenen können aber auch ohne 
Rückgriff auf das Arbeitsvertragsrecht 
ausreichend gewahrt bleiben. 

Situation bei Schäden 

Weim ein Klient oder eine Klientin bei ei­
ner Integrationsmassnahme einen Scha­
den verursacht so kann der oder die Ge­
schädigte sich auf die einschlägigen 
Bestirmnungen des PrivaCrechts über die 
vertragliche bzw. ausservertragliche Haf­
tung berufen. Dabei bleibt insbesondere 
auf die Haftung des Geschäftsherm und 
jene fü r Hilfspersonen hinzuweisen (vgl. 
A r t 55 und 101 OR). Ein Rückgriff auf 
die Vorschriften über die Staatshaftung 
wäre dagegen nicht gerechtfert^t zumal 
auch keine amtliche Verrichtung vorliegt 
Anders verhält es sich, wenn die jeweiü-
gen"- Klientinnen oder Klienten i m Rah­
men der Integrationsmassnahme einen 
Schaden erleiden. Sofem dieser nicht an­
derweitig, z.B. durch die Krankenkasse, 
gedeckt ist, stellt sich dann in der Tat die 
Frage einer Haftung des Einsatzbetriebs 
bzw. des Sozialhüfeoigans. 
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